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Bestandsaufnahme   
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Bestandsaufnahme   

Aufbau Straße und Gehwege

Frostschutzschicht 

ungebundene Tragschicht

Pflaster in Splitt 

 

Gefälle kann verändert werden

Aufbau Straße und Platzbereich

Frostschutzschicht 

gebundene wasserdurchlässige 

Tragschicht

Pflaster in Splitt 

 

Gefälle kann verändert werden 

gebundene Tragschicht wird 

gefräst
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Bestandsaufnahme Gehbereiche  
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Bestandsaufnahme Fahrstraßen
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Parkplatz oder Stadtplatz  ?Bestandsaufnahme    Stadtplatz oder Parkplatz
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Bestandsaufnahme    Stadtplatz oder Parkplatz

21 P

21 P

17 P7 P

4 P

6 P

17 P

14 P

3P

10P

Gesamt     120 P                    Reichenauplatz    76 P                               Pettenkoferplatz     31 P 
                          Schulstraße           10 P 
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Verkehrsrechtliche Anordnung

Als verkehrsberuhigter Bereich wird in Deutschland eine mit Verkehrszeichen 325 beschilderte 

Straße oder Verkehrsfläche bezeichnet. Der Bereich dient der Verkehrsberuhigung in geschloss-

enen Ortschaften.  

 

Erste Modellprojekte wurden seit 1977 realisiert. Die offizielle Einführung erfolgte 1980.

    Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; Kinderspiele sind überall erlaubt.

    Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten.

    Die Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden noch behindern; wenn nötig müssen 

sie warten.

    Die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behindern.

    Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig,  

ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen, zum Be- oder Entladen.

Rechts-vor-Links gilt nicht.
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Verkehrsrechtliche Anordnung

Ein Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich ist – in Anlehnung an die Festlegungen der Tempo-30-Zone – laut § 45 Abs. 

1d der StVO eine Tempozone mit einer Höchstgeschwindigkeit von weniger als 30 km/h. 

Er wird in „zentralen städtischen Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen und überwiegender Aufenthaltsfunk-

tion“ empfohlen und findet überwiegend als Tempo-10- oder Tempo-20-Zone Anwendung. 

Durch die straßenverkehrsrechtliche Zugehörigkeit zur Tempo-10 / 20 - Zone gelten deren rechtliche Rahmenbedin-

gungen und Richtlinien sowie Gestaltungsmöglichkeiten adäquat für den verkehrsberuhigten Geschäftsbereich.

Als Bindeglied zwischen Tempo-30-Zone und Verkehrsberuhigtem Bereich ist der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich 

insbesondere dazu geeignet, zum Teil denkmalgeschützte Innenstadtbereiche hinsichtlich des Verkehrs flächig zu 

beruhigen. 

Durch die geringen Geschwindigkeiten verbessert sich zum einen die Verkehrssicherheit in Bezug auf die Nutzung des 

öffentlichen Raums etwa durch gastronomische Aufstellflächen und hohe Fußgängeraufkommen. Zum anderen kann 

im Hinblick auf die teilweise historische Bepflasterung und die geringen Straßenbreiten in den Innenstädten von einer 

erheblichen Lärmentlastung der Anwohner ausgegangen werden. 

Außerdem wird somit der Durchgangsverkehr erheblich reduziert. Von dem geringeren Verkehrsaufkommen profitiert 

der Denkmalschutz, indem durch Verringerung des Schwerverkehrs weniger Erschütterungen auftreten. 

Die meist empfindliche Bausubstanz wird gleichzeitig weniger Schadstoffen aus Verbrennungsmotoren ausgesetzt. 

Weil bei der flächigen Einrichtung einer Tempozone theoretisch nur im Zonenübergang beschildert werden muss, 

kann der Verkehrsberuhigte Geschäftsbereich zusätzlich zu einer Reduzierung der Beschilderung in den Ortskernen 

beitragen.
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Verkehrsrechtliche Anordnung

Shared Space (deutsch: etwa „gemeinsam genutzter Raum“) bezeichnet eine Planungsphilosophie, nach der vom 

Verkehr dominierter öffentlicher Straßenraum lebenswerter, sicherer sowie im Verkehrsfluss verbessert werden 

soll. 

Charakteristisch ist dabei die Idee, auf Verkehrszeichen, Signalanlagen und Fahrbahnmarkierungen zu verzichten. 

Gleichzeitig sollen die Verkehrsteilnehmer vollständig gleichberechtigt werden, wobei die Vorfahrtsregel weiterhin 

Gültigkeit besitzt. 

Das Planungsmodell wurde federführend vom Niederländer Hans Monderman in den 1990er Jahren entwickelt[1] 

und findet heute weltweit Anwendung.

Von 2004 bis 2008 wurde Shared Space testweise im Rahmen des Infrastrukturförderprogramms INTERREG 

North Sea Region Programme der Europäischen Union in sieben Gemeinden in Belgien, Dänemark, Deutschland, 

England und den Niederlanden verwirklicht.

Der Begriff „Shared Space“ geht auf den britischen Verkehrsplaner Ben Hamilton-Baillie zurück.

Der Anglizismus ist in Deutschland häufig Anstoß für Kritik, was das Hamburger Abendblatt zum Anlass nahm, 

einen Ideenwettbewerb zur Etablierung eines geeigneten deutschen Begriffs durchzuführen. Inzwischen wird der 

Begriff teilweise synonym mit dem Begriff Begegnungszone“ verwendet.
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Verkehrsrechtliche Anordnung

Eine Fußgängerzone (auch Fußgängerbereich) ist eine Verkehrsfläche, auf der Fußgänger Vorrang 

vor anderen Verkehrsteilnehmern haben.

Sie kann aus mehreren Fußgängerstraßen bestehen und liegt meistens im Innenbereich einer Stadt 

oder Siedlung. 

Anderen Verkehrsteilnehmern ist die Zufahrt im Allgemeinen untersagt. Durch entsprechende Be-

schilderung kann deren Zufahrt allerdings (zeitweilig) zugelassen werden, sie sind dann als unter-

geordnet zu betrachten und müssen ihre Geschwindigkeit und das Fahrverhalten an den Fußgän-

gerverkehr anpassen. 

Ausnahmen gelten in den meisten Fällen für Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs sowie für Ein-

satz-, Entsorgungs-, und Reinigungsfahrzeuge. 

Die Straßenraumgestaltung ist an die Bedürfnisse des Fußverkehrs angepasst, durch ansprechende 

Oberflächengestaltung des Belages und Ausstattung mit Möblierung (Bänke, Beleuchtung, Brunnen 

und Bäume) wird eine gestalterische Wirkung erzeugt, die die Aufenthaltsqualität erhöht. 
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Entwurf - Funktionsflächen 
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Entwurf - Funktionsflächen Parken
Fahrradparkplatzflächen

Aufenthaltsfläche

Parkplatzflächen

saisonale Parkplatzflächen (Winter)

Freischankflächen

Bestand                    Reichenauplatz     76 P                              Pettenkoferplatz     31 P 
Planung                    Reichenauplatz    25 P                               Pettenkoferplatz     12 P  Sommer
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Gesamt     120 P                    Reichenauplatz    76 P                               Pettenkoferplatz     31 P 
                 Schulstraße              10 P 

21 P

21 P

17 P7 P

4 P

6 P

17 P

14 P

3P

7P

Entwurf - Funktionsflächen Parken Bestand
Fahrradparkplatzflächen

Aufenthaltsfläche

Parkplatzflächen

saisonale Parkplatzflächen (Winter)

Freischankflächen

Bestand                   Reichenauplatz    76 P (ohne 4+7P)                           Pettenkoferplatz     31 P 
Planung                   Reichenauplatz    25 P  Sommer                                 Pettenkoferplatz     12 P  Sommer
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Funktionsflächen

Wer zum deutschen Stamme sich bekennt. 

Reiche stolz und freudig  

seine Gabe und so bauet 

sich auf ihrem Grabe 

Ihrer Heldengröße  

Monument
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Funktionsflächen

an der St. Lorenz Kirche
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Funktionsflächen
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Funktionsflächen



+

Stadtratssitzung zum Rahmenplan Altstadt  12. Juni 2012

Begrünung
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Entwurf Gesamt
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Entwurf Gesamt mit Bestand
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Entwurf Pettenkoferplatz
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Entwurf Pettenkoferplatz mit Bestand
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Entwurf Reichenauplatz
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Entwurf Reichenauplatz mit Bestand
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Begrünung
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Begrünung

Rosengitter vom hiesigen Schlosser 

Pflegeabkommen mit Hausbesitzern
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Barrierefreie Oberflächen
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Barrierefreie Oberflächen
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Barrierefreie Oberflächen
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Barrierefreie Oberflächen
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Barrierefreie Oberflächen
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Barrierefreie Oberflächen

-

-
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Barrierefreie Oberflächen
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Ausstattung - Licht
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Stadtbach
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Impulsprojekt - Öffnung der Pfarrgasse zum Ludwig-Main-Donau-Kanal
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Impulsprojekt - Öffnung der Pfarrgasse zum Ludwig-Main-Donau-Kanal - Ja!
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Baustellenfeste

Bürgerbeteiligung

DAS PROGRAMM FÜR DEN 18. JULI 2012
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept im Programm Städtebaulicher Denkmalschutz     

Bürgerinformation zum Rahmenplan „Barrierefreie Altstadt“
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Gestaltungsplan Reichenauplatz - Pettenkoferplatz


